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Hauptfunktionen der Incoterms
Im Rahmen ihres Regelungsbereichs regeln die Incoterms hauptsächlich,

•  welche Verpfl ichtungen jeder Vertragsteil für seine Wegstrecke übernehmen muss;
•  welche Kosten jeder Vertragsteil für seine Wegstrecke zu tragen hat;
•  wer welches Risiko abdeckt.

Die elf Klauseln der Incoterms 2020 im Überblick
Die Incoterms® 2020 entsprechen in ihrer Struktur und Einteilung den Incoterms 2010. 
Die Klausel DAT (Geliefert Terminal) wurde in DPU (Geliefert benannter Ort entladen) 
geändert.

EXW Ex Works / Ab Werk
FCA Free Carrier / Frei Frachtführer
FAS Free Alongside Ship / Frei Längsseite Schiff 
FOB Free On Board / Frei an Bord
CFR Cost and Freight / Kosten und Fracht
CIF Cost, Insurance and Freight / Kosten, Versicherung und Fracht
CPT Carriage Paid To / Frachtfrei
CIP Carriage, Insurance Paid To / Frachtfrei versichert
DAP Delivered At Place / Geliefert benannter Ort
DPU Delivered At Place Unloaded / Geliefert benannter Ort entladen
DDP Delivered Duty Paid / Geliefert verzollt

Die Einteilung der Incoterms
Die Incoterms lassen sich in zweierlei Hinsicht einteilen:

Einteilung nach Transportarten
Die Incoterms lassen sich in zwei Arten des Transports aufteilen:
• Klauseln, die für jede Art des Transportmittels gelten sind:       

EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP.
• Schiff sklauseln, die nur für den Schiff stransport und/oder den Binnenschiff -

fahrtstransport gelten sind: FAS, FOB, CFR, CIF.
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Die Einteilung erfolgt in vier Gruppen:

• Gruppe E - EXW
   Abholklausel

• Gruppe F - FCA, FAS, FOB
   Absendeklauseln ohne Übernahme der Kosten für den Haupttransport durch den 

Verkäufer

• Gruppe C - CFR, CIF, CPT,CIP
   Absendeklauseln mit Übernahme der Kosten für den Haupttransport durch den Ver-

käufer 

• Gruppe D - DAP, DPU, DDP
   Ankunftsklauseln 

Die einzelnen Klauseln
E-Gruppe
Bei der einzigen Klausel der E-Gruppe gehen Kosten und Risiken ab der Bereitstellung 
der Ware am benannten Ort auf den Käufer über.

EXW - Ex Works/Ab Werk ... benannter Ort
Die EXW-Klausel ist eine reine Abholklausel. Sie bestimmt nur die Mindestverpfl ich-
tung des Verkäufers, die Produkte am benannten Ort zur Abholung bereitzustellen. 
Dem Verkäufer entstehen also keine Transportkosten. Auch das Verladen und Frei-
machen zur Ausfuhr ist nicht Sache des Verkäufers. Die Ware muss nur verpackt und 
gekennzeichnet sein. Die EXW-Klausel ist aus folgenden Gründen nur mit Bedacht 
anzuwenden: Soweit es aufgrund gesetzlicher Vorgaben im Exportland nur den Ex-
porteuren gestattet ist, sich um die Ausfuhranmeldung zu kümmern und gegebenen-
falls die Ausfuhrgenehmigungen zu beantragen, ist die EXW-Klausel ungeeignet. EXW 
überlässt die Ausfuhrpfl ichten nämlich komplett dem Käufer. Dieser kann aber ohne 
Mitwirkung durch den Verkäufer faktisch oft nicht imstande sein, die Ware auszufüh-
ren, insbesondere weil ihm benötigte Informationen fehlen. Somit ist es in solchen 
Fällen in der Regel besser, die FCA-Klausel anzuwenden.
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F-Gruppe
Innerhalb der F-Gruppe trägt der Käufer die Kosten des Haupttransports. Die Gefahr 
geht mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer des Haupttransportes auf ihn 
über.

FCA - Free Carrier/Frei Frachtführer ... benannter Übergabeort
Der Verkäufer muss die Ware zu dem vom Käufer bestimmten Lieferort bringen. Der 
Verkäufer sorgt auf seine Kosten für Verpackung, Warenprüfung und Freimachung 
der Ware zur Ausfuhr. Abhängig vom ausgewählten Ort der Lieferung muss der Ver-
käufer außerdem beladen. Für den Haupttransport, die Durchfuhr und die Einfuhr 
ist der Käufer verantwortlich. Die Klausel ist für alle Transportarten verwendbar. Sie 
eignet sich sehr gut für den Container-Transport.

FAS - Free Alongside Ship/Frei Längsseite Schiff  ... benannter Verschiff ungshafen
Der Verkäufer muss die Ware auf seine Kosten verpacken, zu dem vom Käufer be-
nannten Verschiff ungshafen verbringen und zur Ausfuhr freimachen. Die Lieferung 
ist erfolgt, wenn die Ware längsseits des Schiff s im benannten Verschiff ungshafen ge-
bracht ist. Diese Klausel ist nur für den See- oder Binnenschiff stransport verwendbar.

FOB - Free On Board/Frei an Bord ... benannter Verschiff ungshafen
Free on Board bedeutet, dass der Verkäufer seiner Lieferverpfl ichtung nachkommt, 
wenn er die Ware an Bord des Schiff es im benannten Verschiff ungshafen liefert. Der 
Verkäufer muss die Ware auf seine Kosten verpacken und die Ware zur Ausfuhr frei-
machen. Diese Klausel ist ebenfalls nur für den See- oder Binnenschiff stransport ver-
wendbar. Sie eignet sich jedoch nicht, wenn die Ware dem Frachtführer bereits über-
geben wird bevor sie sich an Bord des Schiff es befi ndet.

C-Gruppe
Als gemeinsames Kennzeichen der C-Gruppe hat der Verkäufer zwar den Haupttrans-
port auf eigene Kosten zu tragen, die Gefahr geht jedoch bereits mit der Übergabe der 
Ware an den Frachtführer des Haupttransports auf den Käufer über.

CFR - Cost and Freight/Kosten und Fracht ... benannter Bestimmungshafen
Der Verkäufer liefert, wenn die Ware an Bord des Schiff es gebracht ist. Er trägt zudem 
die Kosten und die Fracht, die erforderlich sind, um die Ware zum benannten Bestim-
mungshafen zu befördern. Der Verkäufer hat außerdem die Ware auf eigene Kosten 
zu verpacken und zur Ausfuhr freizumachen. Diese Klausel ist nur für den See- oder 
Binnenschiff stransport verwendbar. Sie eignet sich nicht für den Containertransport, 
bei dem die Übergabe an den Frachtführer schon stattfi ndet bevor sich die Ware auf 
dem Schiff  befi ndet. In diesem Fall ist CPT anzuwenden.
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CIF - Cost, Insurance and Freight/Kosten, Versicherung und Fracht ...    
benannter Bestimmungshafen
Der Verkäufer liefert, wenn die Ware an Bord des Schiff es gebracht ist. Der Verkäufer 
trägt außerdem die Kosten und die Fracht, die erforderlich sind, um die Ware zum 
benannten Bestimmungshafen zu befördern. Zusätzlich hat er den Transportversi-
cherungsvertrag (mit Mindestdeckung im Umfang der Institute Cargo Clauses C) auf 
eigene Kosten abzuschließen. Der Verkäufer hat zudem die Ware auf eigene Kosten 
zu verpacken und zur Ausfuhr freizumachen. Auch diese Klausel ist nur für den See- 
oder Binnenschiff stransport verwendbar und für den Container-Transport in der Re-
gel nicht geeignet. Für letzteres ist CIP anzuwenden.

CPT - Carriage Paid To/Frachtfrei ... benannter Bestimmungsort
Der Verkäufer muss die Ware dem von ihm benannten Frachtführer liefern. Zusätzlich 
hat er die Frachtkosten zu übernehmen, die erforderlich sind, um die Ware zum be-
nannten Bestimmungsort zu befördern. Weiter hat er die Ware zu verpacken und zur 
Ausfuhr freizumachen. Die Klausel ist für alle Transportarten anwendbar.

CIP - Carriage, Insurance Paid To/Frachtfrei versichert ... benannter Bestimmungsort
Der Verkäufer muss die Ware dem von ihm benannten Frachtführer liefern. Zusätz-
lich hat er die Frachtkosten zu übernehmen, die erforderlich sind, um die Ware zum 
benannten Bestimmungsort zu befördern. Außerdem hat er den Transportversiche-
rungsvertrag im Umfang der Institute Cargo Clauses A auf seine Kosten abzuschlie-
ßen. Die CIP-Klausel verpfl ichtet den Verkäufer außerdem zur Verpackung und zur 
Freimachung der Ausfuhr. Die Klausel ist ebenfalls für alle Transportarten anwendbar.

D-Gruppe
Bei den D-Klauseln trägt der Verkäufer alle Kosten und Risiken bis zum Eintreff en der 
Ware an dem benannten Bestimmungsort.

DAP - Delivered At Point/Geliefert ... benannter Ort
Der Verkäufer muss dem Käufer die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmit-
tel entladebereit am Bestimmungsort zur Verfügung stellen. Er hat die Ware zur Aus-
fuhr freizumachen. Der Verkäufer ist jedoch nicht verpfl ichtet, die Ware zur Einfuhr 
freizumachen. Die Klausel ist für alle Transportarten anwendbar und eignet sich insbe-
sondere auch dann, wenn mehrere Transportmittel innerhalb eines Warentransports 
zum Einsatz kommen.
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DPU - Delivered At Place Unloaded/Geliefert ... benannter Ort entladen 
Geliefert benannter Ort entladen bedeutet, dass der Verkäufer seiner Verpfl ichtung 
nachkommt, sobald die Ware von dem ankommenden Beförderungsmittel entladen 
wurde und dem Käufer an dem benannten Bestimmungsort im Bestimmungshafen 
oder am Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Der Verkäufer hat die Ware 
zur Ausfuhr freizumachen. Er ist jedoch nicht verpfl ichtet, die Ware zur Einfuhr freizu-
machen. Der Verkäufer hat alle Kosten und Gefahren der Beförderung der Ware bis 
zum benannten Bestimmungsort im Bestimmungshafen oder am Bestimmungsort 
einschließlich der Entladekosten zu tragen. Sollte es sich um einen anderen Ort als 
ein “Terminal” handeln, sollte seitens des Verkäufers sichergestellt werden, dass die 
Waren am Lieferort entladen werden können. Die Klausel ist für alle Transportarten 
anwendbar und eignet sich auch, wenn mehrere Transportmittel innerhalb eines Wa-
rentransports zum Einsatz kommen.

DDP - Delivered Duty Paid/Geliefert verzollt ... benannter Bestimmungsort
DDP beinhaltet die Maximalverpfl ichtung des Verkäufers. Der Verkäufer muss die 
Ware zur Ausfuhr und auch zur Einfuhr freimachen und am benannten Bestimmungs-
ort auf dem ankommenden Beförderungsmittel unentladen liefern. Der Verkäufer 
trägt alle Kosten und auch die Gefahr bis zum Eintreff en der Ware an dem benannten 
Bestimmungsort.
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Die wichtigsten Neuerungen durch die Fassung 2020
Die aktualisierte Fassung der Incoterms enthält einige Anpassungen und Änderungen.

• Die Incoterms® Klausel DAT (Geliefert Terminal) wird geändert zu DPU (Geliefert 
benannter Ort entladen), wodurch künftig jeder beliebige (vereinbarte) Ort der Be-
stimmungsort sein kann und kein “Terminal” sein muss.

• Die Incoterms® 2020 tragen dem nachgewiesenen Marktbedarf in Bezug auf Kon-
nossements mit „On-Board“-Vermerken und der FCA Incoterms®-Klausel Rech-
nung

• Übersichtlichere Darstellung der Kosten innerhalb des Regelwerks

• Die Incoterms® 2020 passen den Versicherungsschutz in den Klauseln CIF und CIP 
an die aktuelle Geschäftspraxis an

• Die Incoterms® 2020 berücksichtigen in FCA, DAP, DPU und DDP die Geschäfts-
praxis, dass immer mehr Verkäufer oder Käufer die Beförderung der Ware mit 
eigenen Verkehrsmitteln organisieren

• Die Incoterms® 2020-Klauseln berücksichtigen die weltweit gestiegenen Sicher-
heitsanforderungen bei der Beförderung von Waren und enthalten künftig klare 
Regeln zur Verteilung der  Sicherheitspfl ichten und der damit verbundenen Kosten

• Die Incoterms® 2020-Klauseln passen das Regelwerk an die neuen, globalen Han-
delspraktiken an.

Das offi  zielle Regelwerk der ICC zur Auslegung nationaler und internationaler Handelsklauseln 
- Incoterms® 2020 - ist als zweisprachige Ausgabe (Deutsch/Englisch) erhältlich und kann über 
folgende Webseite bestellt werden: www.incoterms2020.de
Weitere Informationen zu den Incoterms® und ihrer Entwicklung erhalten Sie darüber hinaus 
auf der Homepage der Internationalen Handelskammer in Paris unter www.iccwbo.org.


